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RS OGH 1963/3/20 1Ob20/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1963

Norm

ABGB §918 IVa

Rechtssatz

Kein Rücktrittsrecht eines Liegenschaftsverkäufers, der zuerst die Wirksamkeit des Kaufvertrages bestritten hat und

deshalb auf Erfüllung geklagt werden muß, aber während des Rechtsstreites unter Aufrechterhaltung seines

Rechtsstandpunktes, den Käufer unter Nachfristsetzung zur Bezahlung des Kaufpreises an ihn auffordert.
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